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Zweite Verordnung zur Änderung der 
Siebten Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale)
Aufgrund des § 16 Abs. 1, 2, 3 und 
5 der Vierzehnten Verordnung 
über Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des neuar-
tigen Coronavirus SARS-CoV-2 
in Sachsen-Anhalt (Vierzehnte 
SARS-CoV-2-Eindämmungsver- 
ordnung - 14.  SARS-CoV-2-
EindV) vom 16. Juni 2021 (GVBl. 
LSA S.  302), zuletzt geändert 
durch die Sechste Verordnung 
zur Änderung der Vierzehnten 
SARS-CoV-2-Eindämmungsver-
ordnung vom 4.  Oktober  2021 
(GVBl. LSA S.  492), in Verbin-
dung mit §§  32, 28 Abs.  1 und 
3, 28a, 25, 29, 30 und 54 des 
Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (In-
fektionsschutzgesetz - IfSG) vom 
20.  Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
zuletzt geändert durch Artikel  8 
des Gesetzes zum Erlass eines 
Tierarzneimittelgesetzes und zur 
Anpassung arzneimittel-recht-
licher und anderer Vorschriften 
vom 27. September 2021 (BGBl. I 
S. 4530) wird verordnet:

§ 1

Die Stadt Halle (Saale) stellt 
für ihr Stadtgebiet fest, dass die 
Sieben-Tage-Inzidenz seit dem 
13.  Oktober  2021 durchgängig 
den Wert von 35 überschritten 
hat. Die Sieben-Tage-Inzidenz 
wird vom Robert Koch-Institut 
im Internet veröffentlicht.

§ 2

Die Siebte Eindämmungsver-
ordnung der Stadt Halle (Saale) 
vom 8.  Oktober  2021, bekannt 
gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Halle (Saale) vom 8.  Okto-
ber  2021, zuletzt geändert durch 
die Erste Verordnung zur Än-
derung der Siebten Eindäm-
mungsverordnung der Stadt Hal-
le (Saale) vom 25. Oktober 2021, 
bekannt gemacht im Amts-
blatt der Stadt Halle (Saale) vom 
29. Oktober 2021, wird wie folgt 
geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird aufgehoben.

2. § 5 Abs. 3 wird wie folgt neu 
gefasst:

„(3) Die Quarantänezeit verkürzt 
sich, wenn die enge Kontaktper-
son asymptomatisch geblieben 
ist und ein frühestens am 5. Tag 

der Quarantäne nach dem letz-
ten Kontakt zum Quellfall durch-
geführter PCR-Test ein negatives 
Ergebnis hat oder ein frühestens 
am 7.  Tag der Quarantäne nach 
dem letzten Kontakt zum Quell-
fall durchgeführter PoC-Anti-
gen-Schnelltest ein negatives 
Ergebnis hat. Satz 1 findet auf 
asymptomatische haushaltsange-
hörige Personen eines Quellfalls 
keine Anwendung. Bei diesen 
Personen kann im Regelfall frü-
hestens am 9. Tag der Quarantä-
ne ein PCR-Test durchgeführt 
werden; Ausnahmen von diesem 
Regelfall kann die Stadt Hal-
le (Saale) bei atypischen Wohn-
bedingungen treffen, z.B. wenn 
eine räumliche Trennung von 
zwei haushaltsangehörigen Per-
sonen durch Nutzung einer Ein-
liegerwohnung möglich ist. Es 
erfolgt eine Absprache mit dem 
Fachbereich Gesundheit, um den 
Zeitpunkt und den Ort der Test-
durchführung festzulegen.

Die Beendigung der Quarantäne 
erfolgt in diesen Fällen mit Erhalt 
des negativen Test-ergebnisses 
über den PCR-Test bzw. PoC-An-
tigen-Schnelltest. Die Kontakt-
person hat dem Fachbereich 
Gesundheit das schriftliche PCR- 
oder PoC-Testergebnis unverzüg-
lich zur Verfügung zu stellen. 

Im Falle eines positiven PoC-Test- 
ergebnisses gilt § 2.

Im Falle eines positiven PCR-Test- 
ergebnisses gilt § 3.“

3. Nach § 6 wird folgender neuer 
§ 6a eingefügt:

„§ 6a Erweiterte Testpflicht an 
Schulen 

(1) Soweit durch den Fachbereich 
Gesundheit der Stadt Halle (Saale) 
nicht im Einzelfall eine andere 
Entscheidung zur Ausgestaltung 
der Testpflicht getroffen wurde, 
gelten die Regelungen der Abs. 2 
bis 6 für die allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen in 
öffentlicher und freier Träger-
schaft i. S. des § 3 des Schulge-
setzes des Landes Sachsen-An-
halt (SchulG LSA) im Gebiet der 
Stadt Halle (Saale).

(2) Personen, die an einer Schu-
le nach Absatz 1 beschäftigt und 
in den Schul- oder Unterrichts-
betrieb eingebunden sind (Schul-

personal), sowie Schülerinnen 
und Schülern ist zur Erfüllung 
der Schulpflicht nach § 36 Abs. 2 
SchulG LSA abweichend von 
§ 14 Abs. 8 der 14. SARS-CoV-2- 
EindV der Zutritt zum Schulge-
lände nur gestattet, wenn diese 
sich ab dem 8. November 2021 in 
Unterrichtswochen an drei Tagen 
in der Woche vor Unterrichtsbe-
ginn und unmittelbar nach Be-
treten des Schulgeländes einer 
von der Schule anzubietenden 
Testung auf eine Infektion mit 
dem neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 mittels Selbsttest 
unter Aufsicht unterziehen und 
diese ein negatives Testergebnis 
aufweist. Satz 1 gilt nur für Schu-
len, die über eine hinreichende 
Anzahl an Selbsttests verfügen.

Für den Fall, dass ein Personen-
sorgeberechtigter den Selbsttest 
in der Schule gegen Empfangsbe-
stätigung abholt, um diesen dann 
zu Hause mit seinem Kind unmit-
telbar vor Schulbeginn durchzu-
führen, ist das Testergebnis durch 
eine qualifizierte Selbstauskunft 
des Personensorgeberechtigten 
zu bestätigen.

(3) Die Testung mittels Selbst-
test kann durch eine Bescheini-
gung mit negativem Testergebnis 
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 
2 der 14. SARS-CoV-2-EindV er-
setzt werden, wenn sie zum in der 
Schule angesetzten Testtermin 
nicht älter als 24 Stunden ist.

(4) Von der Testpflicht nach Ab-
satz  2 sind solche Personen aus-
genommen,

- die über einen vollständigen 
Impfschutz gegen das neuarti-
ge Coronavirus SARS-CoV-2 
verfügen oder

- die im Besitz eines auf sie aus-
gestellten Genesenennachwei-
ses sind

und keine typischen Symptome 
einer Infektion mit dem neuar-
tigen Coronavirus SARS-CoV-2 
aufweisen. Die Regelung des § 2 
Abs. 2 Nr. 4 der 14. SARS-CoV-2- 
EindV gilt entsprechend und 
bleibt unberührt.

(5) Die Schulleitung hat ein posi-
tives Testergebnis und die Kon-
taktdaten der positiv getesteten 
Person unverzüglich dem Fach-
bereich Gesundheit der Stadt 
Halle (Saale) zu übermitteln.

(6) Die Ergebnisse der nach Ab-
satz 2 durchgeführten Selbsttests 
bzw. die vorgelegten qualifizier-
ten Selbstauskünfte bzw. die nach 
Absatz 3 vorgelegten Bescheini-
gungen sind von der Schule zu 
erfassen und zu dokumentieren. 
Die Dokumentation ist nach drei 
Wochen zu löschen oder zu ver-
nichten.“

4. § 7 wird aufgehoben.

5. In § 9 wird die Angabe „§§ 2 
bis 6“ durch die Angabe „§§ 2 bis 
§ 6a“ ersetzt.

6. In § 10 Abs. 2 wird die Anga-
be „27. November 2021“ durch 
die Angabe „3. Dezember 2021“ 
ersetzt.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit Be-
ginn des 5. November 2021 in 
Kraft. 

Halle (Saale),
den 2. November 2021

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister
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